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Rundschreiben  

November 2016 
 

 
Liebe Mitglieder, 

mit der vorliegenden Ausgabe des Rundschrei-
bens unterrichten wir Sie über aktuelle Themen 
und Termine. 
Dem Rundschreiben beigefügt ist der Veranstal-
tungskalender für den Winter 2016/17. Wir haben 
auch dieses Jahr wieder überregionale Veran-
staltungen und Termine anderer Organisationen 
mit aufgenommen.  
 

Wir informieren Sie über: 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Käppeler (Geschäftsführer)  
 
 
 
 

Die besten Dinge 
im Leben sind nicht die, 
die man für Geld bekommt. 
Albert Einstein 
 

Gemeinsamer Antrag 

Umwandlung von Dauergrünland ist genehmi-
gungspflichtig 
Für Greeningpflichtige Betriebe sind Änderungen 
im Direktzahlungs–Durchführungsgesetz zu be-
achten! 

Die Änderungen betreffen die Umwandlung von 
Dauergrünland in nicht landwirtschaftliche Nut-
zungen. 

Grundsätzlich gilt, dass eine Umwandlung bei 
einem Greeningpflichtigen Betrieb grundsätzlich 
vorher beantragt und genehmigt werden muss.  

Neu ist, dass auch die Umwandlung in eine nicht 
landwirtschaftliche Fläche, wie zu Beispiel der 
Bau eines Stalles, eines Fahrsilos oder eine Auf-
forstung als genehmigungspflichtig gilt. 

Dies bedeutet, wenn seit 2015 (Beginn der Gree-
ningpflicht) eine Fläche in eine nicht landwirt-
schaftliche Fläche umgewandelt wurde, ist dies 
ein Greeningverstoß. Da nun keine Umwand-
lungsgenehmigung vorliegt, schafft die Gesetzes-
änderung eine sogenannte „Heilungsregelung“. 
Die Inanspruchnahme der Heilungsregelung muss 
vom Landwirt mit dem Gemeinsamen Antrag 2017 
mitgeteilt werden. 

Eine Heilung ist möglich, wenn  
- eine Umwandlung in eine nicht landwirtschaftli- 
   che Fläche stattfindet 
- die Inanspruchnahme der Heilung fristgerecht im  
   Rahmen des GA für 2017 mitgeteilt wird 
- der Beginn der Umwandlungsmaßnahme vor  
   Verkündigung des Änderungsgesetzes  
   (27.10.2016) lag. 

Das Anlegen von Ersatzgrünland entfällt in diesen 
Fällen. 

Wird die Heilungsregelung nicht in Anspruch ge-
nommen, so liegt auf dem Grundstück ein Gree-
ningverstoß. Dies bedeutet, es gibt ein Abzug bei 
der Greeningprämie. 

 



Aktuelles aus Pflanzenbau und Pflanzenschutz 

 
Fortbildungsveranstaltungen zur Sachkunde 
im Pflanzenschutz für Landwirte (sf) 
Nach dem aktuell gültigen Pflanzenschutzgesetz 
sind alle sachkundigen Personen verpflichtet, 
jeweils innerhalb eines Zeitraumes von drei Jah-
ren an einer anerkannten Fort- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme teilzunehmen, die mindestens 
vier Stunden dauern muss. Am 01.01.2016 be-
gann für alle „Altsachkundigen“ der zweite Fortbil-
dungszeitraum. Das Landratsamt Waldshut -
Landwirtschaftsamt- bietet daher im Winter 2017 
wieder Fortbildungen zur Sachkunde im Pflanzen-
schutz als zweiteilige Veranstaltungen an:  

Fortbildung Teil 1  
„Aktuelles aus dem Pflanzenbau“ 
Mittwoch, 11.01.2017 - 20:00 Uhr 
 Grießen, Gasthaus „Brauerei“  
Montag, 16.01.2017 - 20:00 Uhr 
 Rüßwihl, Gasthof „Lamm“ 
Mittwoch, 18.01.2017 - 20:00 Uhr 
 Weizen, Gasthaus „Zum Kreuz“ 
Mittwoch, 15.02.2017 - 20:00 Uhr 
 Birkendorf, Gasthaus „Zur Post“ 

 

Fortbildung Teil 2 – „Pflanzenschutz im 
Ackerbau und Grünland“ 
Themen: Pflanzenschutzmittel-Einträge in Ober-
flächengewässer; Virusübertragende Schadinsek-
ten im Ackerbau 
Freitag, 10.02.2017 - 13:30 Uhr 
Landwirtschaftsamt Waldshut 

 
Für die Fortbildungen ist aus organisatorischen 
Gründen eine vorherige Anmeldung bis spä-
testens einen Tag vor Veranstaltungsbeginn 
zwingend erforderlich. Auf unserer Homepage 
unter: https://www.landwirtschaft-
bw.info/pb/MLR.ULBWT,Lde/Startseite/Service/Ve
ranstaltungskalender_WT haben Sie die Möglich-
keit sich online anzumelden. Wählen Sie einfach 
im Veranstaltungskalender die gewünschte Ver-
anstaltung aus, klicken Sie die Schaltfläche „On-
line anmelden“ an und füllen Sie das Anmelde-
formular aus. Alternativ ist auch eine telefonische 
Anmeldung unter 07751/86-5301 mit Angabe von 
Veranstaltungstermin, Name, Vorname, Anschrift 
und Geburtsdatum möglich. 
Bei Teilnahme an beiden Veranstaltungen (Fort-
bildung Teil 1 und 2) wird vom Landwirtschaftsamt 
eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 
 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern im 
Herbst  
Die Düngeverordnung wird zurzeit novelliert. Noch 
gilt aber die bisherige Düngeverordnung, d. h. die 
Sperrfrist für die Ausbringung von Wirtschafts-
düngern mit einem wesentlichen Gehalt an ver-
fügbarem Stickstoff auf Ackerland beginnt am 
1.11 und endet am 31.01. Auf Grünland beginnt 
die Sperrfrist am 15.11. und endet ebenfalls am 

31.01. Abweichende Regelungen gelten in Was-
serschutzgebieten(s. unten). 
 
Wichtige Regelungen nach SchALVO in Prob-
lem - und Sanierungsgebieten; SchALVO-
Hinweise zum Winter (kh) 
Begrünung: 
Auf Flächen mit abfrierender Begrünung und un-
begrünten Flächen darf im Problemgebiet auf 
allen Standorten über 300m und B-Böden unter 
300m die Begrünung ab 1. Dezember eingearbei-
tet werden.  
Auf Flächen mit abfrierender Begrünung und un-
begrünten Flächen darf im Sanierungsgebiet auf 
Standorten über 500m, wenn eine Getreidevor-
frucht angebaut wurde und keine Wirtschaftsdün-
ger nach der Ernte ausgebracht wurden, die Be-
grünung ab sofort eingearbeitet werden.  
Auf allen anderen Standorten ist der früheste  
mögliche Einarbeitungs- und Bodenbearbeitungs-
termin der 1. Februar. Für Standorte auf denen 
eine späte Sommerung geplant ist gilt der 
1. März. 
Grundsätzlich gilt: Begrünung möglichst nahe zur 
Saat einarbeiten! Die Begrünungen dürfen im 
Herbst bist zum zulässigen Einarbeitungstermin 
weder gemulcht (Ausnahme: > 50% Gräser), noch 
gehäckselt oder mit Herbiziden behandelt werden. 
 
Wirtschaftsdünger: 
Auf Dauergrünland, überwinterndem Feldfutter 
ohne Leguminosen, zu Winterweizen, Triticale, 
Dinkel und Winterroggen darf im Problemgebiet 
eine vorgezogene Ausbringung von Festmist ab 
dem 1. Dezember erfolgen. 
Weitere Bestimmungen und Informationen ent-
nehmen Sie dem Merkblatt SchALVO oder erhal-
ten Sie am Landratsamt, Amt für Landwirtschaft 
Waldshut, Tel.: 07751/86-5317, Frau Haupka oder 
auf http://waldshut.landwirtschaft-bw.de  
 
Zulassungserweiterung von Thiacloprid (gn) 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit hat zum 17.10. bekannt ge-
geben, dass Pflanzenschutzmittel mit dem Wirk-
stoff Thiacloprid wieder in der Blüte von Raps 
(bzw. Obst) zulässig sind. Dieses betrifft die Mittel 
Biscaya und Calypso. Biscaya erhält ebenso wie-
der eine Zulassung gegen die Kohlschotenmücke 
im Raps. Die Zulassungsbeschränkung war erst 
im März 2016 in Kraft getreten. Grund hierfür war 
das absenken des Rückstandshöchstgehaltes in 
Honig. Mit Änderung der Verordnung auf den 
alten Höchstgehalt, konnte sie wieder aufgehoben 
werden. 
 
Illegale Pflanzenschutzmittel (gn) 
Im Zeitraum September 2015 bis April 2016 sind 
am Hamburger Hafen insgesamt knapp 75 Ton-
nen illegale Pflanzenschutzmittel aufgegriffen 
worden. Der Gesamtwert liegt bei etwa 10,5 Mio. 
€. Bis auf einen Fall stammen alle Lieferungen 
aus Shanghai. 

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.ULBWT,Lde/Startseite/Service/Veranstaltungskalender_WT
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.ULBWT,Lde/Startseite/Service/Veranstaltungskalender_WT
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.ULBWT,Lde/Startseite/Service/Veranstaltungskalender_WT
http://waldshut.landwirtschaft-bw.de/
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Auswirkungen von CC-Verstößen auf be-
stimmte FAKT Maßnahmen 
Viele Betriebe haben sicherlich schon CC-
Betriebskontrollen hinter sich und kennen die 
bekannten Sanktionssätze (1%, 3% oder 5%), je 
nach Einteilung in einen leichten, mittleren und 
schweren CC-Verstoß. 
Neu ist allerdings, dass, wenn es bei bestimmten 
FAKT Maßnahmen zu  einem CC-Verstoß kommt, 
dies auch als  ein Verstoß gegen die Grundanfor-
derungen  zu werten ist. Dies hat eine Kürzung 
und eventuell auch eine Rückforderung zur Folge.  
Der Kürzungsfaktor richtet sich nach Schwere, 
Ausmaß, Dauer und Häufigkeit des Verstoßes. 
Zum Beispiel führt ein Verstoß bei der Tierkenn-
zeichnung, der in CC  mit 3% sanktioniert wird, 
bei gleichzeitiger Beantragung der FAKT-
Maßnahme „Sommerweideprämie“, zu einer  Kür-
zung von 30% bei der Sommerweideprämie. 
Bei Verstößen gegen „Grundanforderungen“, die 
in unmittelbaren Zusammenhang mit einer FAKT-
Fördermaßnahme stehen, wird die hohe Kürzung 
(das 10-fache der CC-Sanktionssätze) angewen-
det. Bei wiederholten Verstößen können die 
FAKT-Kürzungen auch 50 % bis letztlich 100% 
betragen. 
Besonders hart trifft es „flächenstarke“ Betriebe 
bei Verstößen gegen Grundanforderungen,  die in 
Zusammenhang zu flächenbezogenen FAKT För-
dermaßnahmen stehen. Zum Beispiel führt ein 
mittlerer CC-Verstoß gegen die Nitratrichtlinie 
(z.B. Ausbringung von Gülle auf nicht aufnahme-
fähigem Boden) bei der FAKT- Maßnahme „Völli-
ger Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz und 
Düngemittel“ zu einer 30%-igen Kürzung bei die-
ser Maßnahme. 
Beispiel : 
100 ha Landw. Fläche *190 €/ha (= Betrag/ha in 
FAKT) *30% Kürzung = 5.700 € Kürzung nur bei 
FAKT! 
 
Die meisten CC Verstöße, die festgestellt werden, 
liegen im Bereich der Kennzeichnung und Regist-
rierung der Tiere (Meldefristüberschreitung). Bei 
derartigen Beanstandungen werden die Kürzun-
gen in allen Maßnahmen umgesetzt und bei FAKT 
entsteht zusätzlich ein Grundanforderungsver-
stoß.   
So achten Sie bitte besonders darauf, dass die 
Tiere ausreichend und rechtzeitig gekennzeichnet 
werden. 
 
Umbruch FAKT Herbstbegrünung E1.1/2 und 
E2.1/2 
Ab dem 21.11. ist das Mulchen bzw. die Einarbei-
tung der Herbstbegrünung (E1.1/2) und der Bra-
chebegrünung mit Blühmischung (E2.1/2) mög-
lich. Der Einsatz von Herbiziden zur Beseitigung 
des Aufwuchses ist nicht zulässig. Hiervon unbe-
rührt ist ein Einsatz von Herbiziden unmittelbar 
zur Vorbereitung der Aussaat der Folgekultur. 
 

Aktuelles aus der Betriebswirtschaft 

Zum Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg 
zur sogenannten „Kleinerzeugerregelung“: 
Entscheidungsdatum: 14.06.2016 
Aktenzeichen: 3 K 2643/13 
Bei der Verhandlung ging es um die Auslegung 
des Begriffs „Kleinerzeuger“. In einem konkreten 
Fall hatte ein Landwirt gegen diese Auslegung 
geklagt und hat nun Recht bekommen. Die Ausle-
gung der Kleinerzeugerregelung in Baden-
Württemberg hatte dazu geführt, dass eine ganze 
Reihe von kleinen Betrieben im Schwarzwald von 
der Produktion von Bio-Milch ausgeschlossen 
wurden. Das Verwaltungsgericht wies auf den 
Handlungsspielraum hin, den solche Regelungen 
wie die Kleinerzeugerregelung haben. Es ist in 
jedem Einzelfall zu prüfen, ob klimabedingte, ge-
ografische oder strukturelle Sonderbedingungen 
vorliegen, die rechtfertigen, die Biohaltung fortzu-
setzen, obwohl der Betrieb seine Milchkühe an-
binden muss. Link mit weiteren Infos:  
http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-
Urteil-des-Verwaltungsgerichts-Freiburg-zur-
Kleinerzeugerregelung-5155428.html (Link vom 
25.10.2016) 
 
 

Aktuelles aus der Hauswirtschaft 

Freiberufliche Referentinnen gesucht 
Für die Landesinitiative BeKi, d. h. Bewusste Kin-
derernährung, sucht das Landratsamt Waldshut- 
Landwirtschaftsamt ab sofort freiberufliche Refe-
rentinnen zur Verstärkung des bestehenden 
Teams. Sie werden bezahlt vom Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und 
informieren im Rahmen ihrer Tätigkeit in Kitas und 
Schulen über alle Fragen rund ums Essen und 
Trinken. 
Wir erwarten eine Qualifikation im hauswirtschaft-
lichen Bereich, z. B. Meisterin, Köchin oder Lehre-
rin, außerdem eine gewisse zeitliche Flexibilität. 
Mehr zu BeKi erfahren Sie auf: www.beki-bw.de. 
Bei Interesse melden Sie sich unter folgender 
Mail: elvira.braunger-kaeppeler@landkreis-
waldshut.de. Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf. 

 
Workshop-Angebot 
Kochen für Diabetiker 
Saisonales Gemüse steht im Mittelpunkt des 
Koch-Workshops,  den das Landwirtschaftsamt 
Waldshut  für Diabetiker veranstaltet. Freuen Sie 
sich auf Informationen, leckere Rezepte und 
schnelle Zubereitungsmöglichkeiten! Anmeldung 
per Mail zwingend erforderlich. 
Wann: Montag, 14. November 2016, 17-20 Uhr 
Wo: Landratsamt- Landwirtschaftsamt Waldshut, 
Gartenstraße 7, Schulungsküche, Erdgeschoss 
Referentin: N. Mayenfels, Diätassistentin 
Kosten: ca. 10€ 
  

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Urteil-des-Verwaltungsgerichts-Freiburg-zur-Kleinerzeugerregelung-5155428.html
http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Urteil-des-Verwaltungsgerichts-Freiburg-zur-Kleinerzeugerregelung-5155428.html
http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Urteil-des-Verwaltungsgerichts-Freiburg-zur-Kleinerzeugerregelung-5155428.html
mailto:elvira.braunger-kaeppeler@landkreis-waldshut.de
mailto:elvira.braunger-kaeppeler@landkreis-waldshut.de
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Anmeldung: 
elvira.braunger-kaeppeler@landkreis-waldshut.de  
Betreff: Diabetiker-Workshop 
 
Berufsausbildung Hauswirtschaft 
Die Abschluss-Prüfung im Beruf „Ländliche 
Hauswirtschafterin“ haben bestanden: 
• Johanna Kaiser, Stühlingen 
• Ulrike Pachner, Hohentengen 
 
Goldene Meisterbriefe in der Hauswirtschaft wur-
den überreicht an 
• Thea Jäger, Gurtweil 
• Lorelies Kögel, Riedern am Wald 
Herzlichen Glückwunsch von Seiten des Land-
wirtschaftsamtes! 
 

Ausbildung 

Prüfung bestanden (kä) 
Die Abschlussprüfung im Beruf Landwirt erfolg-
reich bestanden haben: Martin Fromm, Häusern; 
Benedikt Gänswein, Ühlingen-Birkendorf; Bene-
dikt Isele, Ühlingen-Birkendorf; Joachim Leitz, 
Ühlingen-Birkendorf; Sarah Tröndle, Waldshut-
Tiengen.  
Wir gratulieren allen zur bestandenen Abschluss-
prüfung und wünschen Ihnen alles Gute auf ihrem 
weiteren Lebensweg. 
 
 

Veranstaltungshinweise 

 

V L F -- B u n d e s s e m i n a r  

Pensionspferdehaltung – Einkommensalternative? 

am 17. /18. 11. 2016 an der HLS Rotthalmünster 

Anmeldungen und nähere Informationen: 
Höhere Landbauschule, Franz-Gerauer-Str. 22, 
94094 Rotthalmünster 
Tel.: 08533/9607141; Fax: 9607160, 
E-mail: poststelle@hls-rm.bayern.de 

Seminargebühren: Seminarteilnahme, Unterlagen 
und Verpflegung: 75,00 Euro 
Kosten für Übernachtung mit Frühstück zusätzlich 
pro Pers. 18,50 Euro. Für eine gültige Anmeldung 
sind die Seminargebühren auf das Konto:  
IBAN: DE96 7406 7000 0100 6033 76  
BIC: GENODEF1POC bei der Rottaler Raiffeisen-
bank Rotthalmünster mit dem Kennwort „Bun-
desseminar“ zu überweisen. 

 

48. Pflanzenbauliche Vortragstagung „Land-
wirtschaft 4.0 –digitale Revolution auf dem Acker? 
17.11.2016, 09.30 – 15.00 Uhr, Stadthalle Sindel-
fingen.  

 

65. Braugerstenschau der Braugerstenstelle 
Südbaden am am 14.12.2016, 09.30 Uhr in der 
Kirchtalhalle in 78187 Geisingen OT Kirchen-
Hausen mit einem Vortrag zum Thema „Stick-
stoffdüngung zu Braugerste“. Refernt ist Dr. 
Friedhelm Fritsch, Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum  Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad 
Kreuznach.  
Alle interessierten Landwirte sind dazu herzlich 
eingeladen! 

 

Lehrgänge am Bildungs- und Wissenszentrum 
Aulendorf (LAZBW): 
29.11.16 Workshop: Silagesignale –  
 Grundfutterqualität und –beurteilung 
30.11.16 Workshop: Rinderhaltung im Ökobetrieb 
06.12.16 Workshop: Mit Erfolg zu mehr  
 Tiergesundheit im Milchviehstall 
08.12.16 Bauen für die Bullenmast 
09.12.16 Aulendorfer Wintertagung 
16.02.16 Workshop: Grünland umweltschonend  
                verbessern 
20.02.16 Grundlehrgang Klauenpflege beim Rind 
 
Infos und Anmeldung unter Tel. 07525/942-300 
oder Fax -333 oder per Mail unter 
poststelle@lazbw.bwl.de oder direkt im Internet 
unter www.lazbw-kurs.de  

 

Vorankündigung des Milchviehtags im Gast-
haus Adler in Aispel 
Dienstag, 17. Januar 2017 ab 10:00 Uhr: Ein 
Vertreter des MLR referiert zum Thema: „Redukti-
on von Antibiotika in der Milchviehhaltung“. Am 
Nachmittag werden Praktiker Ihre Betriebe vor-
stellen.  

 

Infoveranstaltung für Schafhalter 
am Mittwoch, 30.11.2016 um 19:30 Uhr in Tal-
heim (Lkrs. TUT) im Gasthof Sonne.  
Das Landwirtschaftsamt Tuttlingen, der Schafher-
den-Gesundheitsdienst, das Veterinäramt Tuttlin-
gen und das zuständige Tierzucht-referat am LRA 
Ludwigsburg werden aktuelle Themen aus der 
Schafhaltung ansprechen. 

 

Mitgliederversammlung des VLF Hochrhein 
Die Mitgliederversammlung des Vereins Landwirt-
schaftlicher Fachschulabsolventen und fortschritt-
licher Bäuerinnen und Bauern Hochrhein e.V. 
findet statt  
am Freitag, dem 17. März 2017 um 13.30 Uhr im 
Hotel Bercher in Tiengen.  

Referentin ist Frau Dr. Therese Hintemann vom 
LTZ Augustenberg. Sie informiert zum Thema 
„Bienenschutz“.  
Wir bitten alle Mitglieder, sich diesen Termin vor-
zumerken und freuen uns auf reges Interesse. 

mailto:elvira.braunger-kaeppeler@landkreis-waldshut.de
mailto:poststelle@lazbw.bwl.de
http://www.lazbw-kurs.de/

